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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Verlängerung der Allgemeinverfügung  

zur Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von  

Biosicherheitsmaßnahmen  

zum Schutz gegen die Aviäre Influenza 

 

Die Kreisverwaltung Vulkaneifel, als zuständige Tiergesundheitsbehörde, erlässt hiermit auf Grund von 

Art. 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 Buchstabe c) und d) der Verordnung (EU) 2016/429 

vom 09. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich 

der Tiergesundheit sowie § 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflü-

gelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 

2664), folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

A) Wer in dem Gebiet des Landkreises Vulkaneifel Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, 

Wachteln, Rebhühner, Fasane, Enten und Gänse) hält, hat 

 

1. dieses ab sofort von wildlebenden Vögeln abzusondern und ausschließlich 

a) in geschlossenen Ställen oder 

b) unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicher-

ten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten 

Seitenabgrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung, maximal 25 mm Maschenweite), zu 

halten; 

2. ab sofort müssen jegliche Personen, die mit den gehaltenen Vögeln im Betrieb in Berührung 

kommen oder den Betrieb betreten oder verlassen, insbesondere folgende Hygienemaßnah-

men beachten: 

a) die Eingänge zu Geflügelhaltungen sind mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfek-

tion zu versehen (Desinfektionswannen oder -matten). 

b) Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels sind ge-

gen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren zu sichern.  

c) Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von Personen nur mit betriebseigener Schutz-

kleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden. Diese ist nach dem Verlassen ab-

zulegen und bei Mehrwegschutzkleidung regelmäßig bei mind. 60 °C zu waschen, Ein-

wegschutzkleidung ist nach Gebrauch unschädlich in einer vor unbefugtem Zugriff ge-

schützten Restmülltonne zu entsorgen. Das Schuhwerk ist vor und nach Betreten des Stal-

les/ Standortes zu reinigen und zu desinfizieren. Hierzu sind die auf der Webseite des DVG 

unter https://www.desinfektion-dvg.de gelisteten Desinfektionsmittel zu verwenden.  
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d) Der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten 

Geflügels sind nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, zu reinigen und 

zu desinfizieren.  
e) Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum 

Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe ist vorzuhalten.  

f) Die Aufnahme von Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen oder mobile Geflügel-

händler ist verboten. 

g) Geflügelbörsen und Märkte sowie Veranstaltungen anderer Art, bei denen Geflügel ver-

kauft oder zur Schau gestellt werden soll, sind ab sofort verboten.  

h) Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Überwachung im Betrieb durchzuführen (Ei-

genüberwachung), indem die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf Veränderungen zu prü-

fen sind. (gesteigerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der Tiere, signifikanter Rück-

gang der Produktionsdaten). Jede erkennbare Änderung ist dem Veterinäramt unverzüg-

lich mitzuteilen. (Art.25 Abs. 1 b) und Art 40 VO (EU) 2020/687) Akut erkranktes bzw. plötz-

lich verendetes Geflügel ist dem Veterinäramt des Landkreis Vulkaneifel. 

i) Tierhaltende Betriebe haben Maßnahmen zur Bekämpfung von Insekten und Nagetieren 

sowie anderer Seuchenvektoren im Betrieb und um den Betrieb herum ordnungsgemäß 
anzuwenden und hierüber Aufzeichnungen zu führen.  

 

B) Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag, der auf die öffentliche Bekanntgabe folgt und ist zu-

nächst befristet bis zum 19.12.2025. 

C) Für die Anordnungen unter Buchstabe A) Ziffer 1-4 dieser Allgemeinverfügung wird hiermit 

gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen Interesse 

die sofortige Vollziehung angeordnet.  

Begründung: 

Zu Buchstabe A): 

Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch 

Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat.  

Seit Oktober 2025 breitet sich der Erreger der hochpathogenen aviären Influenza vom Subtyp H5N1 

rasant in nahezu allen Bundesländern unter Wildvögeln (v.a. Kraniche) aus. Auch Ausbrüche in Geflü-

gelhaltungen wurden in mehreren Bundesländern bereits bekannt.  

Auf Grund der unverändert verstärkt und flächendeckend auftretenden hochpathogenen Aviären In-

fluenza (AI – Geflügelpest) bei Wildvögeln und in Nutzgeflügelbeständen im Bundesgebiet ist eine Ver-

längerung der Allgemeinverfügung vom 06.11.2025 aus tiergesundheitsrechtlichen Gründen ange-

zeigt. 

In den benachbarten Landkreisen wurden infizierte Tiere festgestellt und bestätigt, die den Erlass einer 

Allgemeinverfügung zur Stallpflicht für Geflügel zur Folge hatten.  

Das Seuchengeschehen breitet sich täglich weiter aus. Aufgrund der bei dem Kranichzug eingebrachten 

hohen Viruslast und der Persistenz des Erregers bei den derzeitigen Witterungsbedingungen in der 

Umwelt, ist mit einer weiteren Verbreitung des Virus zu rechnen. Insbesondere sind auch einheimische 

und stationäre Wasservögel betroffen. 

Die Anordnung der Aufstallung des Geflügels unter Buchstabe A) Ziffer 1 erfolgt auf der Grundlage des 

Art. 70 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 sowie § 13 Abs. 1 

Geflügelpest-Verordnung und einer Risikobewertung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Ver-

ordnung.  
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Demnach kann die zuständige Behörde bei amtlicher Bestätigung des Auftretens der hochpathogenen 

aviären Influenza (Geflügelpest, H5N1) bei Wildvögeln die erforderlichen Seuchenpräventions- und -

bekämpfungsmaßnahmen treffen, um eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel zu 

verhindern.  

Um die weitere Ausbreitung des Seuchenerregers zu verhindern, stellt die zuständige Behörde sicher, 

dass gehaltenes Geflügel isoliert wird und der Kontakt mit wildlebendem Geflügel verhindert wird (Art. 

55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2015/429). 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es erforderlich, direkte und indirekte Kontakte von Hausgeflügel zu 

Wildvögeln zu minimieren. Hausgeflügel in Freilandhaltungen ist im Vergleich zu ausschließlich im Stall 

oder in geschützten Volieren gehaltenem Geflügel einer wesentlichen höheren Infektionsgefahr mit 

dem HPAI-Virus ausgesetzt, weshalb die Aufstallung von Geflügel geboten ist, nicht zuletzt auch des-

halb, um die Gefahr eines Ausbruchs der Geflügelpest in einem Hausgeflügelbestand, der auch die 

tierische Erzeugung von hochwertigen Lebensmitteln wie Eier und Geflügelfleisch im Kreisgebiet ge-

fährden würde, deutlich herabzusetzen.  

Diese „Isolierungsmaßnahme“ kann nur durch eine Aufstallung des Geflügels erreicht werden. Durch 

die Aufstallung des Hausgeflügels wird das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit infizierten 

Wildvögeln minimiert. Diese Entscheidung erfolgt nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens.  

Die Grundlage zur Anordnung der Aufstallung und ihre nähere Konkretisierung, wie unter Ziffer 1 Buch-

stabe a) und b) beschrieben, findet sich in § 13 Abs. 1 Satz 1 der Geflügelpest-Verordnung wieder. 

Hiernach hat die zuständige Behörde eine Risikobeurteilung durchzuführen, in der u.a. die örtlichen 

Gegebenheiten, das sonstige Vorkommen oder Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Ver-

dacht oder Ausbruch auf Geflügelpest im eigenen oder in angrenzenden Landkreisen, weitere Tatsa-

chen zur Abschätzung der Gefährdungslage sowie die Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts 

(FLI) berücksichtigt werden sollen.  

Das FLI hat seine Risikoeinschätzung zur hochpathogenen Aviären Influenza H5 (HPAI H5) am 

06.11.2025 aktualisiert und in folgenden Kategorien als hoch eingestuft: 

 Risiko des Eintrags, der Aus- und Weiterverbreitung von HPAI H5-Viren in wildlebenden Was-

servogelpopulationen innerhalb Deutschlands. 

 Risiko von HPAIV H5-Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologi-

schen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln. 

Die in den vergangenen beiden Wochen festgestellten Ausbrüche von H5N1 bei Kranichen in der Re-

gion stehen zweifelsfrei in direktem Zusammenhang mit dem aktuellen Vogelzug, wobei der Landkreis 

Vulkaneifel auf der üblichen Flugroute dieser Vögel Richtung Süden liegt. Es ist daher davon auszuge-

hen, dass sich die Tiere an vorherigen Rastplätzen infiziert haben und während ihres Fluges erkranken 

und geschwächt ihren Flug abbrechen müssen. Dies erklärt auch, warum vereinzelte Tiere in der gan-

zen Region unabhängig von Wasserflächen (übliche Rastplätze) gefunden werden. Da nicht absehbar 

ist, wo weitere Kraniche geschwächt ihren Zug abbrechen müssen, ist die Aufstallpflicht auf den ge-

samten Landkreis Vulkaneifel auszuweisen. Der Vogelzug kann noch bis Ende November andauern. 

Demnach muss in diesem Zeitraum mit weiteren Fällen gerechnet werden, so dass die Anordnung so-

lange aufrechterhalten werden muss. Sollte sich zeigen, dass das Risiko der Ansteckung von gehalte-

nem Geflügel durch Wildvögel vor dem 02.12.2025 sinkt, behalten wir uns eine frühere Aufhebung der 

vorliegenden Allgemeinverfügung vor. 

Das Virus der Aviären Influenza wird vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, aber auch 

über Kot und andere durch Ausscheidungen von infizierten Tieren kontaminierten Materialien wie Ein-

streu übertragen. Hierbei spielen Wildvögel als Eintragungsquelle eine wichtige Rolle, da sie 






